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§ 103
 - Wasserstraßen-Verkehrsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord

1. 1.Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsführers Folge zu leisten, die dieser im Rahmen seiner

Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser Verordnung und anderer geltender Vorschriften

beizutragen.

2. 2.Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom Schiffsführer

im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden.

3. 3.Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend selbständig den Kurs und die

Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind insoweit auch für die Befolgung der Bestimmungen dieser

Verordnung verantwortlich.

4. 4.Die Mitglieder der diensthabenden Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend an der

Führung des Fahrzeugs beteiligt sind, dürfen nicht durch Übermüdung oder infolge eines Rauschzustands

beeinträchtigt sein.
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